
Information zur Berufsschule 
 

gemäß BayEUG 
 
Die Berufsschule 
 
Die Berufsschule ist eine Schule mit Teilzeit- und Vollzeitunterricht im Rahmen der beruf-
lichen Ausbildung, die von Berufsschulpflichtigen und Berufsschulberechtigten besucht 
wird. Sie hat die Aufgabe, die Schüler in Abstimmung mit der betrieblichen Berufsausbil-
dung oder unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Tätigkeit beruflich zu bilden und zu 
erziehen und die allgemeine Bildung zu fördern. 
 
Die Berufsschule verleiht nach Maßgabe der erzielten Leistungen den erfolgreichen Be-
rufsschulabschluss. Bei überdurchschnittlichen Leistungen wird mit dem erfolgrei-
chen Berufsschulabschluss auch der mittlere Schulabschluss verliehen, wenn be-
friedigende Kenntnisse in Englisch, die dem Leistungsstand eines fünfjährigen 
Unterrichts entsprechen, und eine abgeschlossene Berufsausbildung nachgewie-
sen werden; in Fällen besonderer Härte kann eine andere moderne Fremdsprache als 
Englisch genehmigt werden; das Staatsministerium für Unterricht und Kultus trifft die nä-
heren Regelungen. 
 
Die Berufsschulen haben insbesondere die allgemeinen, berufsfeldübergreifenden sowie 
die für den Ausbildungsberuf oder die berufliche Tätigkeit erforderlichen fachtheoreti-
schen Kenntnisse zu vermitteln und die fachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
vertiefen; im Berufsgrundschuljahr obliegt ihnen auf Berufsfeldbreite die Vermittlung von 
fachtheoretischen und fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Die Ausbildung in 
der Berufsschule umfasst eine einjährige Grundstufe und eine darauf aufbauende min-
destens einjährige Fachstufe. Der Unterricht in der Grundstufe wird durchgeführt: 
 

1. für anerkannte Ausbildungsberufe, die einem Berufsfeld zugeordnet sind, zur Vermittlung 
beruflicher Grundbildung 

 
a) im Teilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen oder als Blockunterricht (Be-

rufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form) oder 
 
b) im Vollzeitunterricht (Berufsgrundschuljahr), 

       
2. für anerkannte Ausbildungsberufe, die keinem Berufsfeld zugeordnet sind, in Teilzeitun-

terricht an einzelnen Unterrichtstagen oder als Blockunterricht. 
 

  
Berufsschulpflicht 
 
Nach dem Ende der Vollzeitschulpflicht oder des freiwilligen Besuchs der Hauptschule 
nach Art. 38 wird die Schulpflicht durch den Besuch der Berufsschule erfüllt, soweit keine 
andere in Art. 36 genannte Schule besucht wird. 
 
Wer in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung steht, ist bis zum Ende des Schuljahres berufsschulpflichtig, in dem das 
21. Lebensjahr vollendet wird; davon ausgenommen sind Auszubildende mit Hochschul-
zugangsberechtigung. Die Berufsschulpflicht endet mit dem Abschluss einer staatlich 
anerkannten Berufsausbildung. Die Berufsschulpflicht nach Satz 1 schließt die Verpflich-
tung zum Besuch des Berufsgrundschuljahres ein, wenn es für den gewählten Ausbil-



dungsberuf nach Art. 11 Abs. 4 eingeführt ist. 
 
Vom Besuch der Berufsschule befreit ist, wer     
 

1. in den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des mittleren Dienstes eingestellt wur-
de, 

  
2. der Bundeswehr, dem Bundesgrenzschutz oder der Bayerischen Bereitschaftspo-

lizei angehört,       
 

3. ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ableistet,          
 

4. ein Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundschuljahr, ein Vollzeitjahr an einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule oder einen einjährigen 
Vollzeitlehrgang, der der Berufsvorbereitung dient, mit Erfolg besucht hat,       

 
5. den mittleren Schulabschluss erreicht hat,             

 
6. von der Berufsschule nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassen ist. 

 
Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsverhältnis können allgemein oder im Einzelfall 
vom Besuch der Berufsschule befreit werden  

1. bei einem Besuch von Vollzeitlehrgängen, die der Vorbereitung auf staatlich gere-
gelte schulische Abschlussprüfungen dienen, 

  
2. nach elf Schulbesuchsjahren, wenn ein Beschäftigungsverhältnis besteht,       

 
3. bei Vorliegen eines Härtefalls. 

 
 
 
Berufsschulberechtigung 
 
Personen, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, sich aber in Berufsausbildung befin-
den, sind zum Besuch der Berufsschule berechtigt; die Ausbildenden haben den Besuch 
der Berufsschule zu gestatten. Nicht mehr berufsschulpflichtige Personen sind zum Be-
such des Berufsgrundschuljahres berechtigt. 
 
Umschüler für einen anerkannten Ausbildungsberuf mit einem Umschulungsvertrag nach 
§ 47 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes oder § 42a Abs. 3 der Handwerksordnung ha-
ben das Recht, am Unterricht der Berufsschule teilzunehmen. 
 
Übertritt an die Berufsschule 
 
Bei der Anmeldung zum Besuch der Berufsschule ist das letzte Zeugnis der zuletzt be-
suchten Schule vorzulegen. Die Berufsschule fordert dann von dieser den Schülerbogen 
an. 

 
 


